
   DNotI-Report  16/2024 123

sellschaften unter Geltung des § 707a Abs. 4 BGB vom 
bisherigen § 105 Abs. 2 S. 2 i. V. m. § 2 S. 2 und 3 HGB 
unterscheide (BT-Drucks. 19/27635, S. 133). In der Ge-
setzesbegründung zu § 107 HGB heißt es:

„Absatz 2 Satz 2 stellt klar, dass eine kleingewerbliche, 
vermögensverwaltende und nunmehr auch freiberufl iche 
off ene Handelsgesellschaft das Handelsregister zwar wie-
der verlassen kann, um die Kaufmannseigenschaft abzu-
streifen. Anders als nach der geltenden Regelung für klein-
gewerbliche und vermögensverwaltende Gesellschaften 
wird hierfür aber nicht auf § 2 Satz 3 HGB verwiesen, 
der die Löschung auf Antrag regelt. Vielmehr muss die Ge-
sellschaft, die den Status einer off enen Handelsgesellschaft 
freiwillig angenommen hat, einen Statuswechsel zu einer 
eingetragenen Gesellschaft bürgerlichen Rechts vornehmen, 
wenn sie ihre Kaufmannseigenschaft ablegen will. Das be-
deutet, dass sie die mit der Eintragung im Handelsregister 
erlangte Transparenz nicht ohne Weiteres ablegen kann.“ 

(BT-Drucks. 19/27635, S. 224 f.)

Über den allgemeinen Verweis in §  105 Abs. 3 HGB 
fi ndet also nun § 707a Abs. 4 HGB auf die Personen-
handelsgesellschaft Anwendung (nicht: „entsprechende“ 
Anwendung). Ist daher eine Personenhandelsgesell-
schaft im Handelsregister eingetragen, dann erfolgt also 
auch dann keine gewillkürte Löschung auf Antrag, 
wenn es sich um eine kleingewerbliche oder vermö-
gensverwaltende Gesellschaft handelt, die nach § 107 
Abs. 1 HGB erst freiwillig durch Eintragung Personen-
handelsgesellschaft geworden ist (die Neuregelung wohl 
übersehend Koch/Szalai, Personengesellschaftsrecht, 
2024, § 707a BGB Rn. 16). Die einzige Möglichkeit, als 
weiterhin werbende GbR aus dem Handelsregister aus-
zuscheiden, ist der Wechsel in die eingetragene GbR im 
Wege des Statuswechsels. Dies ordnet § 107 Abs. 2 S. 2 
HGB ausdrücklich an. 

Ein Rechtsformwechsel von einer im Handelsregister 
registrierten (kleingewerblichen bzw. vermögensverwal-
tenden) OHG bzw. KG in eine nicht registrierte GbR 
ist damit ausgeschlossen.

bb) Für die Partnerschaftsgesellschaft gilt im Ergeb-
nis Entsprechendes wie für die Personenhandelsge-
sellschaft. Denn auf die Partnerschaft fi nden gem. § 1 
Abs. 4 PartGG die Vorschriften des BGB über die Ge-
sellschaft entsprechende Anwendung. Von dieser Ver-
weisung ist auch § 707a Abs. 4 BGB umfasst. Anhand 
der vorstehenden Ausführungen zu den Personenhan-
delsgesellschaften und des dort für die kleingewerbli-
chen und vermögensverwaltenden Gesellschaften be-
wusst vollzogenen Wandels hin zu dem in § 707a Abs. 4 
und § 707c BGB niedergelegten System besteht für uns 

kein Anlass, dieses für die PartG abweichend zu beurtei-
len. Es handelt sich vielmehr um ein stimmiges System 
zur Absicherung der einmal erlangten Registerpublizi-
tät in Bezug auf alle Arten von Personengesellschaften 
(und zur Vermeidung von Firmenbestattungen, vgl. 
BT-Drucks. 19/27635, S. 134). Dass die allgemeinen 
Grundsätze zur Löschung im Register bei der eGbR und 
bei der PartG entsprechend gelten, zeigt auch die An-
passung von § 393 Abs. 6 FamFG zum 1.1.2024.

3. Ergebnis
Eine in einem Register eingetragene und materiell-recht-
lich noch existierende Personengesellschaft (eGbR, 
PartG, OHG und KG) kann nicht aufgrund einfachen 
Löschungsantrags aus dem Register ausscheiden. 
Soll die Gesellschaft als werbende Gesellschaft fortbe-
stehen, ist ein Wechsel des Registers (mit dem damit 
in den meisten Fällen einhergehenden Rechtsform-
wechsel in eine andere Art der Personengesellschaft) nur 
im Wege des Statuswechselverfahrens (s. § 707c Abs. 1 
BGB) möglich. Die Löschung einer PartG bzw. OHG 
oder KG außerhalb des Statuswechselverfahrens (oder 
einer Umwandlung nach dem UmwG) erfolgt damit 
nur im Anschluss an die Vollbeendigung der Gesell-
schaft (§§ 738, 712a Abs. 1 S. 1 BGB, § 150 HGB, § 10 
Abs. 1 PartGG).

BGB § 168; GBO §§ 19, 35
Grundbuchberichtigung durch Eintragung 
der Erbfolge aufgrund Berichtigungsbewil-
ligung des transmortal bevollmächtigten Al-
leinerben? 

I. Sachverhalt
Der verstorbene Grundstückseigentümer hat eine post-
mortale Vorsorgevollmacht (notariell beurkundet, klas-
sischer Inhalt) erteilt. Bevollmächtigt wurde die allei-
nige Erbin (einziges Kind, gesetzliche Erbfolge). Ein 
Erbschein wurde bisher nicht beantragt, was aus Kos-
tengründen auch möglichst vermieden werden soll.

II. Fragen
1. Kann die Erbin aufgrund der Vorsorgevollmacht die 
erforderliche Grundbuchberichtigung vornehmen? 

2. Wäre der Fall anders zu beurteilen, wenn die Bevoll-
mächtigte nicht die alleinige Erbin wäre?

III. Zur Rechtslage
1. Grundsätzliche Überlegungen zum Einsatz einer 
trans- oder postmortalen Vollmacht
a) Der trans- oder postmortal Bevollmächtigte handelt 
aus vom Erblasser abgeleitetem Recht. Er kann dabei 
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alle Rechtsgeschäfte so vornehmen, wie der Erblasser 
dies selbst hätte tun können (OLG Hamburg DNotZ 
1967, 31; Zinger, in: Bengel/Reimann/Holtz/Röhl, 
Handbuch der Testamentsvollstreckung, 8. Aufl . 2023, 
§ 1 Rn. 62). Der transmortal Bevollmächtigte vertritt 
also zwar den oder die Erben (BGHZ 87, 19, 25; OLG 
München ZEV 2012, 376; OLG Frankfurt DNotZ 
2012, 140), handelt aber – wie gesehen – aus vom Erb-
lasser (Vollmachtgeber) abgeleitetem Recht. 

b) Erteilt ein Erblasser eine post- oder transmorta-
le Vollmacht, so tritt nach seinem Tod lediglich eine 
Änderung in der Person der Vertretenen ein (näm-
lich nunmehr der Erben), nicht aber hinsichtlich 
des Umfangs und Inhalts der Vollmacht. Daher er-
fasst die durch eine transmortale Vollmacht verliehene 
Vertretungsmacht anerkanntermaßen nur den Nach-
lass, dagegen nicht das sonstige Vermögen (Eigenver-
mögen) der Erben (s.  Grüneberg/Weidlich, BGB, 83. 
Aufl . 2024, Vor §  2197 Rn. 10; MünchKommBGB/
Schubert, 9.  Aufl . 2021, §  168 Rn. 38; Staudinger/
Dutta, BGB, 2021, Vor §  2197 Rn. 71; Zinger, §  1 
Rn.  62; Gutachten DNotI-Report 2017, 156). Infolg-
edessen kann bspw. eine Erbauseinandersetzung (also 
der schuldrechtliche Vertrag) hinsichtlich des Nachlas-
ses des Vollmachtgebers grundsätzlich nicht aufgrund 
einer transmortalen Vollmacht abgeschlossen werden, 
weil diese Erbauseinandersetzung ein Rechtsgeschäft 
der Miterben persönlich darstellt. Dieses betriff t die 
Erbteile als solche, also das Eigenvermögen der Mit-
erben. Der Erblasser selbst hätte das Rechtsgeschäft 
nicht in gleicher Weise vornehmen können (s. bereits 
Gutachten DNotI-Report 2017, 156 f.). 

Bereits diese allgemeinen Überlegungen deuten darauf 
hin, dass eine Grundbuchberichtigung durch Eintra-
gung der Erbfolge aufgrund einer trans- oder postmor-
talen Vollmacht ausscheidet: Der Erblasser hätte eine 
derartige Grundbuchberichtigung selbst zu Lebzeiten 
nicht vollziehbar beantragen können. 

2. Stellungnahmen zur Grundbuchberichtigung 
durch Eintragung der Erbfolge aufgrund einer 
trans- oder postmortalen Vollmacht
Rechtsprechung und Literatur hatten schon mehrfach 
Gelegenheit, sich konkret mit der Frage zu beschäftigen, 
ob eine Grundbuchberichtigung durch Eintragung der 
Erbfolge aufgrund Berichtigungsbewilligung des trans-
mortal bevollmächtigten Erben möglich ist. Diese Fra-
ge wurde dabei stets einhellig verneint und der Erbe 
auf die Führung des Erbnachweises in der Form des 
§ 35 GBO verwiesen (aus der Rspr.: BayObLG Rpfl e-
ger 1994, 410, 412; OLG Stuttgart ZEV 2012, 430; 
LG Heidelberg NJW 1973, 1088; aus der Lit.: Meikel/

Krause/Weber, GBO, 12. Aufl . 2021, § 35 Rn. 29; Schö-
ner/Stöber, Grundbuchrecht, 16. Aufl . 2020, Rn. 3571 
m. Fn. 1671; Demharter, GBO, 33. Aufl . 2023, §  35 
Rn. 9). 

Das BayObLG (Rpfl eger 1994, 410, 412) urteilt knapp, 
die Berichtigung des Grundbuchs aufgrund Bewilligung 
sei im Fall der Erbfolge teilweise durch die Natur der 
Sache, im Übrigen (etwa bei Eintritt der Nacherbfolge 
zu Lebzeiten des Vorerben) durch die Sondervorschrift 
des § 35 Abs. 1 S. 1 GBO ausgeschlossen. Ausführlicher 
argumentiert das LG Heidelberg (NJW 1973, 1088): 
Aus seiner Sicht ermächtigt die vom Erblasser über den 
Tod hinaus erteilte Vollmacht den Antragsteller nicht, 
eine Bewilligung auf Eintragung der ungeteilten Erben-
gemeinschaft abzugeben. Der Bewilligung liege kein 
gewillkürtes Rechtsgeschäft zugrunde, eine Vertre-
tung im Willen des Vollmachtgebers sei hierbei nicht 
möglich. Abgesehen davon hätte auch der Vollmachtge-
ber selbst zu Lebzeiten eine dahingehende Bewilligung 
nicht wirksam abgeben können, sodass der Bevollmäch-
tigte hierzu ebenfalls nicht in der Lage sei, auch wenn 
der Erbfall nunmehr eingetreten sei. Darüber hinaus 
sei die Bewilligung zur Berichtigung des Grundbuchs 
auch aus anderen Gründen nicht ausreichend: Sei die 
bewilligte Eintragung inhaltlich zulässig, so könne eine 
Ablehnung durch das Grundbuchamt grundsätzlich 
nur erfolgen, wenn es wisse, dass mit der Eintragung 
das Grundbuch inhaltlich unrichtig würde. Eine Ein-
schränkung gelte jedoch auch hier für den Fall, dass 
es sich um die Eintragung eines Rechts für Erben als 
solche handele. In diesem Fall sei das Grundbuchamt 
verpfl ichtet, den urkundlichen Nachweis des Erbrechts 
nach Maßgabe des §  35 GBO zu verlangen, da nach 
§§ 51, 52 GBO das Grundbuchamt bei Eintragung von 
Erben als solchen von Amts wegen für die Eintragung 
einer etwaigen Nacherbfolge und einer Testamentsvoll-
streckung Sorge zu tragen habe, sich also mit bloßen Er-
klärungen Beteiligter nicht begnügen dürfe. Ob derarti-
ge Eintragungen in Frage kämen, sei nur in der Form 
des § 35 GBO zu klären. 

Wieder einen andersartigen Begründungsansatz für das 
identische Ergebnis vertritt das OLG Stuttgart (ZEV 
2012, 430, 431): Im unterbreiteten Sachverhalt seien die 
Erben und damit die vom transmortal Bevollmächtig-
ten Vertretenen unbekannt, solange die Erbfolge dem 
Grundbuchamt nicht urkundlich nachgewiesen werde. 
Zwar könnten sie infolgedessen nicht am Verfahren be-
teiligt werden und etwaige Einwendungen bezüglich 
des Fortbestands der Vollmacht oder eines Vollmachts-
missbrauchs erheben, die dann der Prüfungspfl icht 
und der freien Beweiswürdigung des Grundbuchamts 
unterlägen. Dies könne aber dem transmortal Bevoll-
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mächtigten, der gerade den von ihm verlangten urkund-
lichen Nachweis der Erbfolge verweigere und damit 
das dem Notariat zustehende Prüfungsrecht hinsicht-
lich der Vertretungsmacht vereitele, nicht zum Vorteil 
gereichen und möglicherweise dazu führen, dass das 
Grundbuch durch die Eintragung der Eigentumsände-
rung unrichtig werden würde. Denn ein Berichtigungs-
antrag sei zurückzuweisen, wenn sich aus den mit der 
Berichtigungsbewilligung vorgelegten Urkunden oder 
aus anderen dem Grundbuchamt bekannten Umstän-
den ergebe, dass das Grundbuch durch die der Bewil-
ligung entsprechende Eintragung unrichtig werden 
würde. 

Die oben angeführten Literaturfundstellen beschrän-
ken sich, soweit sie das einhellig vertretene Ergebnis 
nochmals begründen, auf ein zustimmendes Referat der 
vorliegenden Judikatur. 

Gegen den vorstehend dargestellten Standpunkt der 
ganz h. M. ließe sich anführen, dass der Generalbe-
vollmächtigte grundsätzlich unstreitig zur Abgabe von 
Berichtigungsbewilligungen für den verstorbenen Voll-
machtgeber und damit nunmehr auch für die Erben be-
rufen ist. Dies kommt beispielsweise bei der Ausgliede-
rung aus dem Vermögen eines Einzelkaufmanns gem. 
§ 152 UmwG im Betracht (dazu allg. Schöner/Stöber, 
Rn 995e f.). Im Allgemeinen genügt es zudem, wenn 
der Berichtigungsbewilligung eine schlüssige Darle-
gung der Unrichtigkeit des Grundbuchs angefügt wird 
(s. z. B. OLG Naumburg NotBZ 2015, 65; BayObLG 
DNotZ 1991, 598; Meikel/Böttcher, § 22 Rn 109 
m. w. N.). Schlüssigkeit ist aber schon dann zu bejahen, 
wenn das tatsächliche Vorbringen als richtig unterstellt 
den Antrag rechtfertigt (Eickmann, Rpfl eger 1981, 213, 
217). Trotzdem halten wir das von der h. M. vertretene 
Ergebnis für angemessen: Die Wertung des § 35 GBO 
mit dem dort festgelegten Nachweistypenzwang sollte 
nicht durch Einsatz einer transmortalen Vollmacht 
umgangen werden können. 

3. Erlöschen der Vollmacht wegen Konfusion nicht 
entscheidungserheblich
Der Fortbestand der vorliegenden Vorsorgevollmacht ist 
im unterbreiteten Sachverhalt ohnehin noch aus einem 
weiteren Grund problematisch: Nach der Sachverhalts-
schilderung ist die Bevollmächtigte zugleich Allein-
erbin des verstorbenen Vollmachtgebers geworden. 
Unter Berufung auf den Konfusionsgedanken ist das 
automatische Erlöschen einer an sich transmortal 
erteilten Vollmacht in der Rechtsprechung vor allem 
für die hier gegebene Fallgruppe vertreten worden, 
dass der Bevollmächtigte den Erblasser alleine be-
erbt (für ein Erlöschen in dieser Grundkonstellation: 

OLG Hamm RNotZ 2013, 382 = DNotI-Report 
2013, 70). Seither ist zu diesem Problemkreis eine aus-
gedehnte Diskussion in Gang gekommen (Überblick 
zum Meinungsstand etwa bei MünchKommBGB/
Leipold, 9.  Aufl . 2022, §  1922 Rn. 103; BeckOGK-
BGB/Huber, Std.: 1.11.2021, § 168 Rn. 62 ff .). 

Im Anschluss an das OLG Hamm ist auch von anderen 
Gerichten ein Erlöschen der Vollmacht durch Konfu-
sion befürwortet worden, wenn der Bevollmächtigte – 
wie hier – Alleinerbe des Vollmachtgebers geworden war 
(OLG München NJW 2016, 3381). Dagegen sollte nach 
einer ausdrücklichen Entscheidung des OLG Schles-
wig (ZEV 2015, 225) der grundbuchliche Vollzug eines 
Rechtsgeschäfts, das ein Bevollmächtigter aufgrund 
einer trans- oder postmortal wirkenden Vollmacht eines 
verstorbenen eingetragenen Berechtigten vornimmt, 
auch dann nicht von einem Erbnachweis nach §  35 
GBO abhängig sein, wenn der Bevollmächtigte Mit-
erbe ist. 

Aus Sicht der Rechtsprechung sollte die Vollmacht 
unabhängig vom Konfusionsgedanken aufgrund der 
Wirkungen des §  172 BGB in jedem Fall verwertbar 
bleiben, solange der auftretende Bevollmächtigte nur 
mutmaßlich Alleinerbe des Vollmachtgebers geworden 
ist (OLG München NJW 2016, 3381). Schädlich soll 
es demgegenüber sein, wenn der Bevollmächtigte die 
Willenserklärung für den eingetragenen Eigentümer (= 
Vollmachtgeber und Erblasser) abgibt, jedoch gleich-
zeitig erklärt, Alleinerbe zu sein (OLG München NJW 
2016, 3381; s. aus jüngerer Zeit noch weiter einschrän-
kend KG DNotZ 2021, 703 m. Anm. Meier, OLG Bre-
men ErbR 2023, 948; OLG Nürnberg DNotI-Report 
2024, 94 = ZEV 2024, 400). 

Für den unterbreiteten Sachverhalt kann diese Streit-
frage jedoch letztlich dahingestellt bleiben. Denn selbst 
wenn nicht bereits der Konfusionsgedanke mit Ableben 
des Erblassers zum Erlöschen der zugunsten des Allein-
erben erteilten Vollmacht führen würde, wäre diese 
Vollmacht jedenfalls für die hier erstrebte Grund-
buchberichtigung durch Eintragung der Erbfolge 
aus den in Ziff . 2 genannten Gründen nicht verwend-
bar. 

4. Ergebnis
Die Eintragung der Erbfolge aufgrund einer Berich-
tigungsbewilligung seitens der transmortal bevoll-
mächtigten Erbin ist nach einhelliger Auff assung in 
Rechtsprechung und Literatur nicht möglich. Dies gilt 
unabhängig davon, ob die transmortal Bevollmächtig-
te Alleinerbin des Vollmachtgebers oder nur Miterbin 
ist. 


